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Allgemeine Einkaufsbedingungen der HOLMER Maschinenbau GmbH 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen (nachfol-
gend AEB) gelten für alle Geschäftsbeziehungen der 
Firma Holmer Maschinenbau GmbH (nachfolgend 
Holmer bzw. wir/uns) mit Vertragspartnern, von de-
nen sich Holmer Leistungen versprechen lässt (nach-
folgend Verkäufer). Diese AEB gelten in dem dann an-
wendbaren Umfang auch, wenn Vertragsverhandlun-
gen mit einem potentiellen Verkäufer nicht zu einem 
Vertragsschluss führen oder wenn die Parteien irrig 
von einem in Wahrheit nicht bestehenden Vertrags-
schluss ausgehen. 

(2) Die AEB gelten gegenüber Verkäufern, die Unter-
nehmer (§ 14 BGB), juristische Personen des öffent-
lichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sonderver-
mögen sind. Eine im Sinne dieser AEB vom Verkäu-
fer versprochene Leistung kann sowohl Lieferung von 
Ware als auch Erbringung sonstiger (Dienst-)Leis-
tung sein. 

(3) Die AEB gelten insbesondere für Verträge über 
den Verkauf und/oder die Lieferung beweglicher Sa-
chen („Ware“), ohne Rücksicht darauf, ob der Verkäu-
fer die Ware selbst herstellt oder bei Zulieferern ein-
kauft (§§ 433, 650 BGB). 

(4) Diese AEB gelten ausschließlich. Abweichende, 
entgegenstehende oder ergänzende Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen des Verkäufers werden nur 
dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer 
Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben. 
Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, 
beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Verkäufers 
dessen Leistungen vorbehaltlos annehmen. 

(5) Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarun-
gen mit dem Verkäufer (einschließlich Nebenabre-
den, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem 
Fall Vorrang vor diesen AEB. Für den Inhalt derartiger 
Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbewei-
ses, ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche 
Bestätigung maßgebend. 

(5) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des 
Verkäufers in Bezug auf den Vertrag (beispielsweise 
Fristsetzung, Mahnung, Rücktritt) sind schriftlich, d. h. 
in Schrift- oder Textform (beispielsweise Brief, E-Mail, 
Telefax) abzugeben. Gesetzliche Formvorschriften 
und weitere Nachweise insbesondere bei Zweifeln 
über die Legitimation des Erklärenden bleiben unbe-
rührt. 

(6) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschrif-
ten haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne 
eine derartige Klarstellung gelten daher die 

gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen AEB 
nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich aus-
geschlossen werden. 

(7) Sofern nicht anders vereinbart, gelten diese AEB 
in der zum Zeitpunkt der Bestellung durch Holmer 
gültigen bzw. jedenfalls in der ihm zuletzt in Textform 
mitgeteilten Fassung als Rahmenvereinbarung auch 
für gleichartige künftige Verträge, ohne dass wir in je-
dem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssten. 

§ 2 Vertragsschluss 

(1) Unsere Bestellung gilt frühestens mit schriftlicher 
Abgabe oder Bestätigung als verbindlich. Auf offen-
sichtliche Irrtümer (beispielsweise Schreib- und Re-
chenfehler) und Unvollständigkeiten der Bestellung 
einschließlich der Bestellunterlagen hat uns der Ver-
käufer zum Zwecke der Korrektur bzw. Vervollständi-
gung vor Annahme hinzuweisen; ansonsten gilt der 
Vertrag als nicht geschlossen. 

(2) Der Verkäufer ist gehalten, unsere Bestellung in-
nerhalb einer Frist von zwei Arbeitstagen schriftlich 
zu bestätigen oder insbesondere durch Versendung 
der Ware vorbehaltlos auszuführen (Annahme). 

Eine verspätete Annahme gilt als neues Angebot und 
bedarf der Annahme durch uns.  

§ 3 Lieferzeit und Lieferverzug 

(1) Der von uns in der Bestellung angegebene Liefer-
termin ist bindend. Wenn die Lieferzeit in der Bestel-
lung nicht angegeben und auch nicht anderweitig ver-
einbart wurde, beträgt sie zwei Wochen ab Vertrags-
schluss. Der Verkäufer ist verpflichtet, unverzüglich 
schriftlich in Kenntnis zu setzen, wenn er vereinbarte 
Lieferzeiten – aus welchen Gründen auch immer – 
voraussichtlich nicht einhalten kann. 

(2) Erbringt der Verkäufer seine Leistung nicht oder 
nicht innerhalb der vereinbarten Lieferzeit oder 
kommt er in Verzug, so bestimmen sich unsere 
Rechte – insbesondere auf Rücktritt und Schadener-
satz – nach den gesetzlichen Vorschriften. Die Rege-
lungen in Abs. 3 bleiben unberührt. 

(3) Ist der Verkäufer in Verzug, können wir – neben 
weitergehenden gesetzlichen Ansprüchen – pau-
schalierten Ersatz unseres Verzugsschadens in Höhe 
von 1 % des Nettopreises pro vollendeter Kalender-
woche verlangen, insgesamt jedoch nicht mehr als 5 
% des Nettopreises der verspätet gelieferten Ware. 
Uns bleibt der Nachweis vorbehalten, dass ein höhe-
rer Schaden entstanden ist. Dem Verkäufer bleibt der 
Nachweis vorbehalten, dass überhaupt kein oder nur 
ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist. 
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§ 4 Leistung, Lieferung, Gefahrübergang, An-
nahmeverzug 

(1) Der Verkäufer ist ohne unsere vorherige schriftli-
che Zustimmung nicht berechtigt, die von ihm ge-
schuldete Leistung durch Dritte (beispielsweise Sub-
unternehmer) erbringen zu lassen. Der Verkäufer 
trägt das Beschaffungsrisiko für seine Leistungen, 
wenn nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart ist 
(beispielsweise Beschränkung auf Vorrat). 

(2) Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands „frei-
haus“ (FCA lt. Incoterms 2020) an den in der Bestel-
lung angegebenen Ort. Ist der Bestimmungsort nicht 
angegeben und ist nichts Anderes vereinbart, so hat 
die Lieferung an unseren Geschäftssitz in Schier-
ling/Eggmühl zu erfolgen. Der jeweilige Bestim-
mungsort ist auch der Erfüllungsort für die Lieferung 
und eine etwaige Nacherfüllung (Bringschuld). 

(3) Soweit zur weiteren Vereinbarung von Lieferbe-
dingungen auf Incoterms ohne bestimmte Fassung 
Bezug genommen wird, gilt die jeweils zum Vertrags-
schluss geltende aktuellste Fassung als vereinbart. 

(4) Der Lieferung ist ein Lieferschein unter Angabe 
von Datum (Ausstellung und Versand), Inhalt der Lie-
ferung (Artikelnummer und Anzeige) sowie unserer 
Bestellkennung (Datum und Nummer) beizulegen. 
Fehlt der Lieferschein oder ist er unvollständig, so ha-
ben wir hieraus resultierende Verzögerungen der Be-
arbeitung und Bezahlung nicht zu vertreten. Getrennt 
vom Lieferschein ist uns eine entsprechende Ver-
sandanzeige mit dem gleichen Inhalt zuzusenden. 

(5) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zu-
fälligen Verschlechterung der Sache geht mit Über-
gabe am Erfüllungsort auf uns über. Soweit eine Ab-
nahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrüber-
gang maßgebend. Auch im Übrigen gelten bei einer 
Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des Werks-
vertragsrechts entsprechend. Der Übergabe bzw. Ab-
nahme steht es gleich, wenn wir uns im Annahmever-
zug befinden. 

(6) Für den Eintritt unseres Annahmeverzugs gelten 
die gesetzlichen Vorschriften. Der Verkäufer muss 
uns seine Leistung aber auch dann ausdrücklich an-
bieten, wenn für eine Handlung oder Mitwirkung un-
sererseits (beispielsweise Beistellung von Material) 
eine bestimmte oder bestimmbare Kalenderzeit ver-
einbart ist. Geraten wir in Annahmeverzug, so kann 
der Verkäufer nach den gesetzlichen Vorschriften Er-
satz seiner Mehraufwendungen verlangen (§ 304 
BGB). Betrifft der Vertrag eine vom Verkäufer herzu-
stellende, unvertretbare Sache (Einzelanfertigung), 
so stehen dem Verkäufer weitergehende Rechte nur 
zu, wenn wir uns zur Mitwirkung verpflichtet und das 
Unterbleiben der Mitwirkung zu vertreten haben. 

§ 5 Preise und Zahlungsbedingungen 

(1) Der in der Bestellung angegebene Preis ist bin-
dend. Alle Preise verstehen sich einschließlich ge-
setzlicher Umsatzsteuer, wenn diese nicht gesondert 
ausgewiesen ist. 

(2) Sofern im Einzelfall nicht etwas anderes verein-
bart ist, schließt der Preis alle Leistungen und Neben-
leistungen des Verkäufers (beispielsweise Montage, 
Einbau) sowie alle Nebenkosten (zum Beispiel ord-
nungsgemäße Verpackung, Transportkosten ein-
schließlich eventueller Transport- und Haftpflichtver-
sicherung) ein. 

(3) Der vereinbarte Preis ist innerhalb von 90 Kalen-
dertagen ab vollständiger Lieferung und Leistung 
(einschließlich einer gegebenenfalls vereinbarten Ab-
nahme) sowie Zugang einer ordnungsgemäßen 
Rechnung zur Zahlung fällig. Wenn wir Zahlung in-
nerhalb von 30 Kalendertagen leisten, gewährt uns 
der Verkäufer 3 % Skonto auf den Nettobetrag der 
Rechnung. Bei Banküberweisung ist die Zahlung 
rechtzeitig erfolgt, wenn unser Überweisungsauftrag 
vor Ablauf der Zahlungsfrist bei unserer Bank ein-
geht; für Verzögerungen durch die am Zahlungsvor-
gang beteiligten Banken sind wir nicht verantwortlich. 

(4) Wir schulden keine Fälligkeitszinsen. Für den 
Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Vorschriften. 

(5) Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte so-
wie die Einrede des nicht erfüllten Vertrages stehen 
uns in gesetzlichem Umfang zu. Wir sind insbeson-
dere berechtigt, fällige Zahlungen zurückzuhalten, 
solange uns noch Ansprüche aus unvollständigen 
oder mangelhaften Leistungen gegen den Verkäufer 
zu stehen. 

(6) Der Verkäufer hat ein Aufrechnungs- oder Zurück-
behaltungsrecht nur wegen rechtskräftig festgestell-
ter oder unbestrittener Gegenforderungen. 

§ 6 Geheimhaltung und Eigentumsvorbehalt 

(1) Sämtliche von Holmer an einen (potentiellen) Ver-
käufer übergebenen und sonst zugänglich gemach-
ten Unterlagen verbleiben vorbehaltlich anderweitiger 
Vereinbarungen oder Regelungen stets im Eigentum 
von Holmer. 

(2) Unterlagen im Sinne dieser AEB sind alle von Hol-
mer erstellten oder herausgegebenen Kataloge, tech-
nischen Dokumentationen, Zeichnungen, Pläne, Be-
rechnungen, Betriebshandbücher, Produktbeschrei-
bungen oder sonstige Träger von Informationen, un-
abhängig davon ob sie verkörpert oder elektronisch 
gesichert sind und ob sie unmittelbar oder nur mit 
(technischen) Mitteln wahrnehmbar sind. 
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(3) Das Urheberrecht sowie sonstige Immaterialgü-
terrechte an Unterlagen verbleiben stets bei Holmer 
unabhängig davon, ob verkörperte Unterlagen oder 
Datenträger, auf denen Unterlagen gespeichert sind, 
in das Eigentum des (potentiellen) Vertragspartners 
übergegangen sein sollten. 

(4) Alle (potentiellen) Verkäufern durch Holmer zur 
Verfügung gestellt oder sonst zugänglich gemachten 
Unterlagen und Informationen dürfen nur nach im 
konkreten Einzelfall erteilter vorheriger Genehmigung 
durch Holmer Dritten zugänglich gemacht werden. 

(5) Abs. 1 gilt entsprechend für Stoffe und Materialien 
(zB Software, Fertig- und Halbfertigprodukte) sowie 
für Werkzeuge, Vorlagen, Muster und sonstige Ge-
genstände, die wir dem Verkäufer zur Herstellung 
beistellen. Derartige Gegenstände sind – solange sie 
nicht verarbeitet werden – auf Kosten des Verkäufers 
gesondert zu verwahren und in angemessenem Um-
fang gegen Zerstörung und Verlust zu versichern. 

§ 7 Eigentumsvorbehalt, Inzahlungnahme 

(1) Eine Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung 
(Weiterverarbeitung) von beigestellten Gegenstän-
den und/oder Materialien durch den Verkäufer wird 
für uns vorgenommen. Das Gleiche gilt bei Weiterver-
arbeitung der gelieferten Ware durch uns, sodass wir 
als Hersteller gelten und spätestens mit der Weiter-
verarbeitung nach Maßgabe der gesetzlichen Vor-
schriften Eigentum am Produkt erwerben. 

(2) Die Übereignung der Ware auf uns hat unbedingt 
und ohne Rücksicht auf die Zahlung des Preises zu 
erfolgen. Nehmen wir jedoch im Einzelfall ein durch 
die Kaufpreiszahlung bedingtes Angebot des Verkäu-
fers auf Übereignung an, erlischt der Eigentumsvor-
behalt des Verkäufers spätestens mit Kaufpreiszah-
lung für die gelieferte Ware. Wir bleiben im ordnungs-
gemäßen Geschäftsgang auch vor Kaufpreiszahlung 
zur Weiterveräußerung der Ware unter Vorausabtre-
tung der hieraus entstehenden Forderung ermächtigt 
(hilfsweise Geltung des einfachen und auf den Wei-
terverkauf verlängerten Eigentumsvorbehalts). Aus-
geschlossen sind damit jedenfalls alle sonstigen For-
men des Eigentumsvorbehalts, insbesondere der er-
weiterte, der weitergeleitete und der auf die Weiter-
verarbeitung verlängerte Eigentumsvorbehalt. 

(3) Bei an Holmer in Zahlung gegebenen gebrauch-
ten Maschinen gewährt der Verkäufer die gesetzli-
chen kaufrechtlichen Gewährleistungsrechte. Ein 
Ausschluss von Gewährleistungsrechten durch den 
Verkäufer hat schriftlich, d. h. in Schrift- oder Text-
form (beispielsweise Brief, E-Mail, Telefax) zu erfol-
gen. Für den Inhalt eines etwaigen Gewährleistungs-
ausschlusses ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, 
der schriftliche Gewährleistungsausschluss sowie 
unsere schriftliche Bestätigung des Gewährleistungs-
ausschlusses maßgebend. 

 (4) Mit Hingabe von Maschinen durch den Vertrags-
partner an Holmer im Rahmen von Inzahlungnahme-
Vereinbarungen erklärt der Vertragspartner nach 
bestem Wissen und Gewissen, dass Rechte Dritter 
an den zur Inzahlungnahme an Holmer hingegebe-
nen Gegenständen nicht bestehen und dass der Ver-
tragspartner zur Inzahlunggabe und Übereignung an 
Holmer berechtigt ist 

§ 8 Mangelhafte Lieferung 

(1)  Der Verkäufer verpflichtet sich zur Lieferung von 
100% Qualität und stellt diese durch geeignete Maß-
nahmen oder Prüfungen sicher.  Holmer führt, sofern 
nicht gesondert vereinbart, keine Wareneingangsprü-
fung durch.  

(2) Für unsere Rechte bei Sach- und Rechtsmängeln 
der Ware (einschließlich Falsch- und Minderlieferung 
sowie unsachgemäßer Montage, mangelhafter Mon-
tage-, Betriebs- oder Bedienungsanleitung) und bei 
sonstigen Pflichtverletzungen durch den Verkäufer 
gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfol-
gend nichts anderes bestimmt ist. 

(3) Nach den gesetzlichen Vorschriften haftet der 
Verkäufer insbesondere dafür, dass die Ware bei Ge-
fahrübergang auf uns die vereinbarte Beschaffenheit 
hat. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit gelten 
jedenfalls diejenigen Produktbeschreibungen, die – 
insbesondere durch Bezeichnung oder Bezugnahme 
in unserer Bestellung – Gegenstand des jeweiligen 
Vertrages sind oder in gleicher Weise wie dieser AEB 
in den Vertrag einbezogen wurden. Es macht keinen 
Unterschied, ob die Produktbeschreibung von uns, 
vom Verkäufer oder vom Hersteller stammt. 

(4) Bei Waren mit digitalen Elementen oder sonstigen 
digitalen Inhalten schuldet der Verkäufer die Bereit-
stellung und Aktualisierung der digitalen Inhalte je-
denfalls insoweit, als sich dies aus einer Beschaffen-
heitsvereinbarung gem. Abs. 2 oder sonstigen Pro-
duktbeschreibungen des Herstellers oder in seinem 
Auftrag, insbes. im Internet, in der Werbung oder auf 
dem Warenetikett, ergibt. 

(5) Abweichend von § 442 Abs. 1 Satz 2 BGB stehen 
uns Mängelansprüche unbeschränkt auch dann zu, 
wenn uns der Mangel bei Vertragsschluss infolge gro-
ber Fahrlässigkeit unbekannt geblieben ist. 

(6) Für die kaufmännische Untersuchungs- und Rü-
gepflicht gelten die gesetzlichen Vorschriften (§§ 377, 
381 HGB) mit folgender Maßgabe:   
 
Unsere Untersuchungspflicht beschränkt sich auf 
Mängel, die bei unserer Wareneingangskontrolle un-
ter äußerlicher Begutachtung einschließlich der Lie-
ferpapiere offen zutage treten (beispielsweise Trans-
portbeschädigungen, Falsch- und Minderlieferung) 
oder bei unserer Qualitätskontrolle im Stichproben-
verfahren erkennbar sind. Soweit eine Abnahme 
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vereinbart ist, besteht keine Untersuchungspflicht. Im 
Übrigen kommt es darauf an, inwieweit eine Untersu-
chung unter Berücksichtigung der Umstände des Ein-
zelfalls nach ordnungsgemäßem Geschäftsgang üb-
lich ist. Unsere Rügepflicht für später entdeckte Män-
gel bleibt unberührt. Unbeschadet unserer Untersu-
chungspflicht gilt unsere Rüge (Mängelanzeige) je-
denfalls dann als unverzüglichen und rechtzeitig, 
wenn sie innerhalb von fünf Arbeitstagen ab Entde-
ckung bzw. bei offensichtlichen Mängeln, Ablieferung 
abgesendet wird. 

(7) Zur Nacherfüllung gehört auch der Ausbau der 
mangelhaften Ware und der Einbau, sofern die Ware 
ihrer Art und ihrem Verwendungszweck gemäß in 
eine andere Sache eingebaut oder an eine andere 
Sache angebracht wurde; unser gesetzliche An-
spruch auf Ersatz entsprechender Aufwendungen 
bleibt unberührt. Die zum Zwecke der Prüfung und 
Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen trägt der 
Verkäufer auch dann, wenn sich herausstellt, dass 
tatsächlich kein Mangel vorlag. Unsere Schadenser-
satzhaftung bei unberechtigten Mängelbeseitigungs-
verlangen bleibt unberührt; insofern haften wir jedoch 
nur, wenn wir erkannt oder grob fahrlässig nicht er-
kannt haben, dass kein Mangel vorlag. 

(8) Unbeschadet unserer gesetzlichen Rechte und 
der Regelungen in Abs. 5 gilt:  

Kommt der Verkäufer seiner Verpflichtung zur Nach-
erfüllung – nach unserer Wahl durch Beseitigung des 
Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer 
mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) – innerhalb ei-
ner von uns gesetzten, angemessenen Frist nicht 
nach, so können wir den Mangel selbst beseitigen 
und vom Verkäufer Ersatz der hierfür erforderlichen 
Aufwendungen bzw. einen entsprechenden Vor-
schuss verlangen. Ist die Nacherfüllung durch den 
Verkäufer fehlgeschlagen oder für uns unzumutbar 
(beispielsweise wegen besonderer Dringlichkeit, Ge-
fährdung der Betriebssicherheit oder drohendem Ein-
tritt unverhältnismäßiger Schäden) bedarf es keiner 
Fristsetzung; von derartigen Umständen werden wir 
den Verkäufer unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, 
unterrichten. 

(9) Im Übrigen sind wir bei einem Sach- oder Rechts-
mangel nach den gesetzlichen Vorschriften zur Min-
derung des Kaufpreises oder zum Rücktritt vom Ver-
trag berechtigt. Außerdem haben wir nach den ge-
setzlichen Vorschriften Anspruch auf Schadens- und 
Aufwendungsersatz. 

§ 9 Lieferantenregress 

(1) Unsere gesetzlich bestimmten Regressansprü-
che innerhalb einer Lieferkette (Lieferantenregress 
gemäß §§ 445a, 445b, 478 bzw. 445c, 327 Abs. 5, 
327u BGB) stehen uns neben den Mängelansprü-
chen uneingeschränkt zu. Wir sind insbesondere 

berechtigt, genau die Art der Nacherfüllung (Nach-
besserung oder Ersatzlieferung) vom Verkäufer zu 
verlangen, die wir unserem Abnehmer im Einzelfall 
schulden. Unser gesetzliches Wahlrecht (§ 439 Abs. 
1 BGB) wird hierdurch nicht eingeschränkt. 

(2) Bevor wir einen von unserem Abnehmer geltend 
gemachten Mangelanspruch (einschließlich Aufwen-
dungsersatz gemäß §§ 445a Abs. 1, 439 Abs. 2, 3, 6 
S. 2, 475 IV3 BGB) anerkennen oder erfüllen, werden 
wir den Verkäufer benachrichtigen und unter kurzer 
Darlegung des Sachverhalts um schriftliche Stellung-
nahme bitten. Erfolgt eine substantiierte Stellung-
nahme nicht innerhalb angemessener Frist und wird 
auch keine einvernehmliche Lösung herbeigeführt, 
so gilt der von uns tatsächlich gewährleistete Mange-
lanspruch als unserem Abnehmer geschuldet. Dem 
Verkäufer obliegt in diesem Fall der Gegenbeweis. 

(3) Unsere Ansprüche aus Lieferantenregress gelten 
auch dann, wenn die mangelhafte Ware durch uns 
oder einen anderen Unternehmer, beispielsweise 
durch Einbau in ein anderes Produkt, weiterverarbei-
tet wurde. 

§ 10 Produzentenhaftung 

(1) Ist der Verkäufer für einen Produktschaden ver-
antwortlich, hat er uns insoweit von Ansprüchen Drit-
ter freizustellen, als die Ursache in seinem Herr-
schafts- und Organisationsbereich gesetzt ist und er 
im Außenverhältnis selbst haftet. 

(2) Im Rahmen seiner Freistellungsverpflichtung hat 
der Verkäufer Aufwendungen gemäß §§ 683, 670 
BGB zu erstatten, die sich aus oder im Zusammen-
hang mit einer Inanspruchnahme Dritter einschließ-
lich von uns durchgeführter Rückrufaktionen erge-
ben. Über Inhalt und Umfang von Rückrufmaßnah-
men werden wir den Verkäufer – soweit möglich und 
zumutbar – unterrichten und ihm Gelegenheit zur 
Stellungnahme gegeben. Weitergehende gesetzliche 
Ansprüche bleiben unberührt. 

(3) Der Verkäufer hat eine Produkthaftpflichtversiche-
rung mit einer pauschalen Deckungssumme von min-
destens 10 Mio. € pro Personen-Sachschaden abzu-
schließen und zu unterhalten.  

§ 11 Verjährung 

(1) Die wechselseitigen Ansprüche der Vertragspar-
teien verjähren nach den gesetzlichen Vorschriften, 
soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist 

(2) Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt 
die allgemeine Verjährungsfrist für Mängelansprüche 
drei Jahre ab Gefahrübergang. Soweit eine Abnahme 
vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Ab-
nahme. Die 3-jährige Verjährungsfrist gilt entspre-
chend auch für Ansprüche aus Rechtsmängeln, 
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wobei die gesetzliche Verjährungsfrist für dingliche 
Herausgabeansprüche (§ 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB) un-
berührt bleibt; Ansprüche aus Rechtsmängeln verjäh-
ren darüber hinaus in keinem Fall, solange der Dritte 
das Recht – insbesondere mangels Verjährung – 
noch gegen uns geltend machen kann. 

(3) Die Verjährungsfristen des Kaufrechts einschließ-
lich vorstehender Verlängerung gelten – im gesetzli-
chen Umfang – für alle vertraglichen Mängelansprü-
che. Für Rücktritt und Minderung gilt § 218 BGB ein-
schließlich vorstehender Verlängerung entspre-
chend. Soweit uns wegen eines Mangels auch außer-
vertragliche Schadensersatzansprüche zustehen, gilt 
hierfür die regelmäßige gesetzliche Verjährung (§§ 
195, 199 BGB), wenn nicht die Anwendung der Ver-
jährungsfristen des Kaufrechts im Einzelfall zu einer 
längeren Verjährungsfrist führt. 

 

§ 12  Rechtswahl und Gerichtsstand 

(1) Für diese AEB und die Vertragsbeziehung zwi-
schen uns und dem Verkäufer gilt das Recht der Bun-
desrepublik Deutschland unter Ausschluss internatio-
nalen Einheitsrechts insbesondere des UN-Kauf-
rechts. 

(2) Sofern diese AEB in eine andere als die deutsche 
Sprache übersetzt sind, ist in Zweifelsfällen hinsicht-
lich Inhalt und Auslegung die deutsche Fassung der 
betreffenden Regelung die maßgebliche und verbind-
liche 

(3) Ist der Verkäufer Kaufmann im Sinne des Han-
delsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, 
ist ausschließlicher – auch internationaler Gerichts-
stand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmit-
telbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten – der 
Geschäftssitz von Holmer in Schierling/Eggmühl. Ent-
sprechendes gilt, wenn der Vertragspartner keinen 
allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat oder seinen 
Wohnsitz bzw. gewöhnlichen Aufenthaltsort nach 
Vertragsschluss ins Ausland verlegt hat oder der 
Wohnsitz bzw. gewöhnliche Aufenthaltsort unbe-
kannt sind. Entsprechendes gilt ebenfalls, wenn der 
Vertragspartner Unternehmer gemäß § 14 BGB ist. 
Wir sind jedoch in allen Fällen auch berechtigt, Klage 
am Erfüllungsort der Lieferantenverpflichtung gemäß 
diesen Bedingungen bzw. einer vorrangigen Individu-
alabrede oder im allgemeinen Gerichtsstand des 
Käufers zu erheben. Vorrangige gesetzliche Vor-
schriften, insbesondere zu ausschließlichen Zustän-
digkeiten, bleiben unberührt. 

Stand: Mai 2024 


